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Vorgangsnummer: 198817 

Stadt Ulm 

Herr Heinrich Kastler 

Münchner Straße 2 

89070 Ulm 

Datum  

04.08.2016 

Bebauungsplan "Wohngebiet Beim Brückle, Teil 1" 

Sehr geehrter Herr Kastler, 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran 
interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 

Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

Freundliche Grüße 

Zentrale Planung Unitymedia 

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 

eMail: ZentralePlanungND@unitymedia.de oder 

Postanschrift:  Unitymedia BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 
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Müller, Janosch (Stadt Ulm)

Von: Durst, Reiner [Reiner.Durst@polizei.bwl.de]
Gesendet: Montag, 22. August 2016 15:22
An: Kastler, Heinrich (Stadt Ulm)
Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplan Beim Brückle Teil 1
Anlagen: Kriminalprävention Stellungnahme Brückle Teil 1.pdf
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Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Str. 20 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-0 · Telefax 07071 757-3190 

poststelle@rpt.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 2 · Haltestelle „Regierungspräsidium" oder „Landespolizeidirektion" 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

Stadt Ulm 
SUB 
Herrn Kastler 

Per E-Mail:  h.kastler@ulm.de
CC: info@ulm.de

Tübingen 31.08.2016 

Name Sandra Kreußer 

Durchwahl 07071 757-3253 

Aktenzeichen 21-30-II/2511.2-2101.0-250-

19 

(Bitte bei Antwort angeben) 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Schreiben vom 19.07.2016 

A. Allgemeine Angaben 

Stadt Ulm 

Flächennutzungsplanänderung  

Bebauungsplan „Wohngebiet Beim Brückle, Teil I“

Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

sonstige Satzung

B. Stellungnahme 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2. 

Anlage 5.8 zu GD 037/19
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1. Belange der Raumordnung/Bauleitplanung

Das geplante Wohngebiet „Beim Brückle, Teil 1“ ist nicht vollständig aus dem beste-

henden Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt.  

Im nordwestlichen Bereich ist im FNP (noch) Sonderbaufläche (für Einkaufszentren 

und großflächige Handelsbetriebe) dargestellt. Festgesetzt werden soll hier WA (All-

gemeines Wohngebiet).  

Im nordöstlichen Bereich soll im Bebauungsplan ein Gewerbegebiet festgesetzt wer-

den. Der FNP stellt in diesem Bereich Sonderbaufläche sowie Grünfläche dar. Es 

wird um Erläuterung gebeten, was im Bereich des Gewerbegebiets geplant ist. Die 

Begründung zum Bebauungsplan ist in diesem Punkt unzureichend und sollte unter 

Punkt 5.1 ergänzt werden. Nach den vorgelegten Unterlagen wären dort nach  

§ 8 Abs. 2 BauNVO Gewerbebetriebe aller Art zulässig. Auf das Konfliktpotential mit

dem angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird hingewiesen. 

Im Bereich des geplanten Mischgebiets (MI) ist im FNP nach unseren Unterlagen 

überwiegend Grünfläche dargestellt. 

Darüber hinaus ist im FNP eine Grünfläche entlang der B30 dargestellt, welche aus 

Immissionsgründen auch durchaus sinnvoll erscheint. Es wird um Erläuterung gebe-

ten, warum diese Grünfläche aufgegeben werden soll.  

Für die o.g. Abweichungen vom Flächennutzungsplan ist eine Änderung des FNPs 

erforderlich. Für die zusätzlich in Anspruch genommene Wohnbaufläche ist entweder 

der Bedarf nachzuweisen oder an anderer Stelle zu kompensieren. 

2. Belange des Straßenwesens

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regel-

fall nicht überwunden werden können.

1.1. Art der Vorgabe 

Anbauverbot

Außerhalb des Erschließungsbereiches von Bundes- und Landesstraßen besteht in 

einem Abstand bis 20 m vom Fahrbahnrand ein Anbauverbot für Hochbauten und 
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bauliche Anlagen, sowie für Werbeanlagen. Bis 40 m bei Bundes- und Landesstra-

ßen dürfen bauliche Anlagen und Werbeanlagen nur mit Zustimmung der Straßen-

bauverwaltung errichtet werden. Diese im Verkehrsinteresse bestehende Vorgabe ist 

im Grundsatz auch bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu beachten. 

Straßenanschluss

Außerhalb des Erschließungsbereiches von Bundes- und Landesstraßen ist die Anle-

gung neuer Zufahrten im Interesse des überörtlichen Verkehrs grundsätzlich ausge-

schlossen. Dieselben Gesichtspunkte müssen ebenso für die Herstellung neuer An-

schlüsse kommunaler Straßen gelten. Eine dies nicht berücksichtigende Planung 

würde der Zweckbestimmung der überörtlichen Straße nicht Rechnung tragen. Der 

Stadt / Gemeinde ist es verwehrt, planerische Aussagen zu treffen, die sich mit einer 

wirksamen Planfeststellung inhaltlich nicht vereinbaren lassen. Insoweit tritt die 

gemeindliche Bauleitplanung hinter die bereits vorhandene Fachplanung zurück 

(BVerwGE v. 30.05.1997 DVBl. 98, S. 46). Dieselben Grundsätze gelten auch für An-

lagen, die nicht planfestgestellt sind, solange nicht durch eine förmliche Entwidmung 

oder, z. B. im Wege einer einvernehmlichen Regelung des Straßenbaulastträgers mit 

der Stadt / Gemeinde, in sonstiger Weise eine Aufhebung bzw. Lockerung ihrer 

Zweckbestimmung erfolgt ist (vgl. BVerwGE v. 16.12.1988, E 81, S. 111, 113, 118). 

1.2. Rechtsgrundlage 

Bundesfernstraßengesetz (FStrG) § 9 Abs. 1 u. 2  

Straßengesetz Baden-Württemberg (StrG) § 22 Abs. 1 u. 2 

Ausnahmen und Befreiungen sind in bestimmten Fällen möglich, wenn die 

verkehrlichen Belange dies zulassen. 

1.3. Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

So wie in § 9 Abs. 8 FStrG und in § 22 Abs. 1 StrG in bestimmten Fällen Ausnahmen 

vom Anbauverbot möglich sind, kann, wenn die verkehrlichen Belange dies zulassen, 

im Einzelfall im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung durch einen Be-

bauungsplan eine nähere Bebauung zugelassen werden.  

Sofern das Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung nicht zustande kommt, 

gelten die Anbaubeschränkungen gemäß § 9 Abs. 1 FStrG bzw. § 22 Abs. 1 StrG 

ungeachtet der planerischen Festsetzungen im Bebauungsplan gemäß § 9  Abs. 7 

FStrG bzw. § 22 Abs. 6 StrG, da der Bebauungsplan nicht unter Mitwirkung des Trä-
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gers der Straßenbaulast zustande gekommen ist (vgl. VGH Hessen vom 22.07.1999 

in ZfBR 2000, S. 194-197). 

In Anlehnung an die in § 9 Abs. 8 FStrG und § 22 Abs. 1 StrG enthaltenen Möglich-

keiten, in bestimmten Fällen Ausnahmen bezüglich neuer Zufahrten zuzulassen, ist, 

falls die Herstellung eines neuen Anschlusses vertretbar erscheint, der Abschluss 

einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Stadt / Gemeinde und Regierungsprä-

sidium möglich, eine etwa bestehende Planfeststellung wäre in diesem Fall vor Auf-

stellung des Bebauungsplanes entsprechend zu ändern (BVerwGE v. 30.05.97, DVBl. 

98, S. 46). Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, bleibt für die Stadt / Ge-

meinde ausschließlich die Möglichkeit, ihrerseits ein straßenrechtliches Planfeststel-

lungsverfahren zu veranlassen (§ 12 Abs. 4 FStrG, § 29 Abs. 2 StrG).  

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren, mit Angabe des Sachstandes.

Änderungen der zweibahnigen B 30 sind insoweit zu berücksichtigen, dass sich die 

Verkehrsbelastung durch den Neuanschluss der B 311 – Querspange Erbach bei Er-

bach-Dellmensingen an die B 30 – im betroffenen Streckenabschnitt der  

B 30 nördlich dieses Anschlusses künftig deutlich erhöhen wird (siehe Planfeststel-

lungsbeschluss vom 12.12.2011). Die Querspange Erbach befindet sich derzeit im 

Bau. Die Prognoseverkehrsbelastung, die dem Immissionsgutachten des Be-

bauungsplans zugrunde gelegt werden muss, wird auf Anforderung gerne mitgeteilt. 

Die Planung des Radweges Donaustetten – Unterweiler  im Zuge der L 240 wird 

durch das Plangebiet nicht berührt. 

3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan,

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechts-

grundlage und Hinweise zum Vollzug.

Zum Entwurf:

3.1. Abstände zu Baugrenzen, Anbauverbotszone 

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 

Ortsdurchfahrt ist im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs entlang 

der Bundesstraße und entlang der Landesstraße ein mindestens 20 m breiter, nicht 

überbaubarer Grundstücksstreifen – gemessen vom befestigten Rand der Fahrbahn - 
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einzuplanen. Der Auf- bzw. Abfahrast der Bundesstraße ist diesbezüglich ebenfalls zu 

berücksichtigen (Baulast B 30).  

Bestandsdaten existieren hierzu nicht. Der Fahrbahnrand einschließlich Standstreifen 

ist vermessungstechnisch aufzunehmen und darzustellen. Im Übrigen wird gebeten, 

die B 30 im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes für beide Fahrtrichtungen als 

solche zu bezeichnen. 

3.2. Nicht überbaubare Grundstücksstreifen, Pflanzstreifen 

Die zwischen den Baugrenzen und den Straßenflächen bestehenden Grundstücksflä-

chen gelten als nicht überbaubare Grundstücksstreifen. 

Vorstehende Gebäudeteile wie Balkone, Überdachungen etc. sind in den nicht 

überbaubaren Flächen unzulässig. 

Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO in einem Baugebiet auch außerhalb der 

Baugrenzen zulässig sein können (z.B. Gartenmauern, Gartenhäuser, Gerätehütten, 

Lagerflächen und Lärmschutzanlagen usw.) dürfen innerhalb des vorgenannten An-

bauverbots nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der Straßenbauverwaltung 

zugelassen werden. Nach der LBO genehmigungsfreie Anlagen bedürfen in diesem 

Bereich der Genehmigung der Straßenbauverwaltung. 

Dieser von der Bebauung freizuhaltende Grundstücksstreifen ist im Bebauungsplan 

mit dem Planzeichen der Anlage zur Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 

1991, I S. 58) zu kennzeichnen. 

In den planungsrechtlichen Festsetzungen und in der Zeichenerklärung des Be-

bauungsplanes sind entsprechende Ergänzungen vorzunehmen. 

Die Stadt wird außerdem gebeten, in den Bebauungsplan einen Hinweis aufzuneh-

men, wonach auf den vorgenannten nicht überbaubaren Flächen Werbeanlagen we-

gen der Beeinträchtigung des Schutzzweckes des § 16 LBO nicht zugelassen werden 

können. 

3.3. Straßenbegleitgrün 

Bäume in unmittelbarerer Nähe zur B 30 stellen Hindernisse mit besonderer Gefähr-

dung von Fahrzeuginsassen dar. Das Gefahrenpotenzial dieser Gefahrenstellen ist 
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gemäß RPS 2009 (Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeugrück-

haltesysteme) der Gefährdungsstufe 3 zuzuordnen.  

Demnach ist bei der Planung von Neupflanzungen entlang der Bundesstraße  

B 30, ohne dass passive Schutzeinrichtungen notwendig werden, ein Mindestabstand 

vom befestigten Rand der Fahrbahn einzuhalten (Kritischer Abstand A). Dieser Ab-

stand kann der folgenden Tabelle entnommen werden. 
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3.4. Zufahrten und äußere verkehrliche Erschließung

Gegen die geplante indirekte Erschließung der Gebäude zur L 240 bestehen keine 

Bedenken.  

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass bei einer künftigen Erweiterung des Bauge-

bietes kein zusätzlicher Anschluss an die überörtlichen Straßen zugelassen werden 

kann. Der Verkehr muss über die bestehende Zufahrt abgewickelt werden. Die Pla-

nung ist entsprechend darauf abzustimmen und ausreichend zu dimensionieren.  

Hinweise:

3.5. Immissionsschutz, Kostentragung 

Die im Bebauungsplanentwurf für Bebauung ausgewiesenen Flächen werden im Im-

missionsbereich der Bundesstraße und der Landesstraße, insbesondere im Schall-

einwirkungsbereich, liegen. Das Baugebiet ist damit durch die vorhandenen klassifi-

zierten Straßen in hohem Maße vorbelastet. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, 

dass sich der Straßenbaulastträger deshalb an den Kosten evtl. notwendig werdender 

aktiver oder passiver Schallschutzmaßnahmen oder auch anderer Immissions-

schutzmaßnahmen nicht beteiligen kann. Einer Geschwindigkeitsbeschränkung aus 

Lärmschutzgründen wird weder jetzt noch zukünftig zugestimmt. 

Die notwendig werdende aktive Lärmschutzeinrichtung einschließlich der passiven 

Schutzeinrichtung ist grundsätzlich verhandelbar (Ausnahme vom Anbauverbot), so-

bald das in Aussicht gestellte Lärmschutzgutachten auf der Basis der Prognose-

Verkehrsbelastungen der B 30 (u.a. aus der planfestgestellten Straßenbaumaßnahme 

B 311 Querspange Erbach mit Neuanschluss an die B 30) vorliegt. Eine Darstellung 

im Bebauungsplan ist einschließlich der erforderlichen Überstandslänge der Lärm-

schutzeinrichtung unabdingbar. 

Die Elemente der Lärmschutzeinrichtung, die im Anbauverbotsstreifen zu liegen 

kommen, müssen außerdem im Vorfeld vom Regierungspräsidium in bautechnischer 

Hinsicht geprüft und genehmigt werden. Hierfür ist ein detaillierter Bauentwurf not-

wendig. Es wird empfohlen, vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes einen Vorentwurf 

der Anlage zur erstmaligen Prüfung zuzusenden. 

Die Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (LS) der Bundesanstalt für Straßenwesen 

(bast) sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. 
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3.6. Vermeidung von Signalverwechselung und Blendwirkung 

Beleuchtungsanlagen von Gebäuden, Parkplätzen, Wegen, Werbung, und derglei-

chen sind blendfrei zur klassifizierten Straße hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farb-

gebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlos-

sen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind 

vom Bauherrn entsprechende Blendschutzeinrichtungen anzubringen. 

3.7. Photovoltaik 

Es wird gebeten, die künftigen Bauherren darauf aufmerksam zu machen, dass bei 

der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der geplanten Gebäude kei-

ne Reflexionen z. B. durch Spiegelung der Sonnenstrahlen in den Modulen auftreten 

dürfen, die die Verkehrsteilnehmer auf der klassifizierten Straße erreichen. Die Ele-

mente sind deshalb in einem Winkel anzuordnen, der eine Reflexion bis auf eine 

Ebene von 3,0 m über der Fahrbahn ausschließt. Alternativ kann die Reflexionswir-

kung auch durch eine entsprechende Bauart ausgeschlossen werden. 

3.8. Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist auf die gemeindeeigenen Grund-

stücksflächen zurückzunehmen und hinsichtlich der Überstandslänge der Lärm-

schutzeinrichtung entlang der B 30 zu erweitern 

Die Stadt Ulm wird gebeten, den Bebauungsplanentwurf auf der Grundlage der vor-

stehenden Stellungnahme zu überarbeiten und ihn danach nochmals zusammen mit 

dem notwendigen Immissionsschutzgutachten zur abschließenden Stellungnahme 

vorzulegen.  

Weitere Bedenken und Anregungen behält sich die Straßenbauverwaltung vor. 

3. Belange der Landwirtschaft

Zu dem Bebauungsplan „Wohngebeit Beim Brückle, Teil 1“ in Ulm-Donaustetten be-

stehen aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht keine Bedenken. 
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Durch die Planungen werden mehr als 7 ha hochwertige landwirtschaftliche Fläche 

der produktiven Landwirtschaft entzogen, für die planexternen naturschutzrechtlichen 

Ausgleichs- bzw. Kompensationsmaßnahmen werden weitere 1,71 ha landwirtschaft-

liche Ackerfläche umgewidmet. Grundsätzlich bestehen Bedenken gegenüber der 

Umwidmung hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen (Flächen der Vorrangfluren 

Stufe I und II).  

Da die Planungen aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, und die planex-

ternen naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen bereits über das Ökokonto 

zur Verfügung stehen, und keine hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen in An-

spruch nehmen, können die grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Inanspruch-

nahme landwirtschaftlicher Flächen zurückgestellt werden.  

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche macht es aus unserer Sicht jedoch 

erforderlich, dass der durch die Planungen vorwiegend betroffene Flächennutzer, 

nämlich die Landwirtschaft, in den Unterlagen zum Bebauungsplan hinreichend Er-

wähnung findet. Die Erfassung der landwirtschaftlichen Belange und ihre Darlegung 

ist Grundlage für eine Abwägung mit ordnungsgemäßer Berücksichtigung des öffent-

lichen Belanges der Landwirtschaft. Entsprechend wird angeregt, die Inanspruch-

nahme der landwirtschaftlichen Flächen auch mit den Daten der digitalen Flurbilanz 

darzustellen. Der Hinweis zum Verlust landwirtschaftlicher Flächen unter dem 

Schutzgut Mensch könnte um diese Angabe ergänzt werden.  

4. Belange des Naturschutzes

Die artenschutzrechtliche Abschätzung (Stand: 10.06.2016) ist nachvollziehbar und 

plausibel. Bislang liegt jedoch noch keine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vor. 

Ohne eine solche Prüfung lässt sich die etwaige Notwendigkeit und Zulässigkeit von 

Ausnahmen von artenschutzrechtlichen Verboten bzw. deren Umgehung durch Ver-

meidungsmaßnahmen nicht beurteilen. Nach Erstellung des geforderten artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrags ist Ref. 55/56 nochmals zu beteiligen.  

Auf den vorgesehenen externen Kompensationsflächen Donaustetten/ Dellmensinger 

Straße sollen Ackerflächen in naturnahe Waldflächen umgewandelt werden. Die be-

reitzustellende Fläche soll 1,71 ha betragen. Die im Plan „Ausgleichsflächen- und 

Maßnahmen“ der B-Plan-Begründung (S. 20) markierten Flächen umfassen aber 
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nach überschlägiger Luftbildüberprüfung lediglich knapp 0,7 ha Ackerflächen; die an-

deren Flächen sind bereits aufgeforstet (s. Abbildungen). Dies ist zu erklären. 

Der Vollständigkeit halber sollte ergänzt werden, dass ein Teil der zu bebauenden 

Fläche als Kernraum des landesweiten Biotopverbunds mittlerer Standorte erfasst ist. 
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5. Belange des Luftverkehrs

Aus rein ziviler luftrechtlicher Sicht keine Einwendungen. 

gez. 

Kreußer
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Nr. 21-30-II/2511.2-2101.0-250-19

Dem 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Per E-Mail: info@alb-donau-kreis.de

und 

Dem 

Regionalverband Donau-Iller 
Per E-Mail: sekretariat@rvdi.de

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Tübingen, 31.08.2016 

Regierungspräsidium 

gez. 

Kreußer 


